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Sehr geehrte Damen und Herren,

wegen des Vorganges Murat Kurnaz habe ich am 05.Oktober 2006 Strafanzeige erstattet. Ich habe gebeten, mir den Eingang der Anzeige zu bestätigen und mir das Aktenzeichen mitzuteilen, unter dem die Sache bearbeitet wird. Beides ist bisher nicht geschehen, obwohl das, um was ich gebeten habe, nun wirklich keinen großen Verwaltungsaufwand erfordert. Die Mitteilungen könnten in kürzester Zeit auf einem Vordruck erfolgen.

Inzwischen, nämlich am 16. Oktober 2006, ist Murat Kurnaz in der Fernsehsendung "Beckmann" aufgetreten. Er hat sich ausführlich zu den Komplexen geäußert, die Gegenstand meiner Anzeige sind. Ich gehe davon aus, daß die Staatsanwaltschaft, d.h. die zuständigen Dezernenten und Sachbearbeiter bei der Staatsanwaltschaft, die Sendung gesehen haben. Falls das nicht der Fall sein sollte, bin ich gern bereit, der Staatsanwaltschaft dieses wichtige Beweismittel kostenlos zur Verfügung zu stellen, entweder als DVD-Disk oder als VHS-Videoband.  

Murat Kurnaz hat sich unter anderem – glaubhaft - wie folgt geäußert:

· Mißhandlung durch Angehörige des KSK in Kandahar/Afghanistan:

Kurnaz: Ich habe keinen Zweifel, daß es Deutsche gewesen sind. Sie haben perfektes Deutsch gesprochen, und auf ihren Uniformen habe ich die deutsche Flagge gesehen. 
Beckmann: Würden Sie heute noch die Männer identifizieren können, die Sie mißhandelt haben?
Kurnaz: Ganz bestimmt.
 
Kurnaz: Einer der deutschen Bundeswehrsoldaten, denen ich im Lager begegnet bin, rief mir zu: "Sie haben sich die falsche Seite ausgesucht".

· Verhör in Guantanamo auf Kuba durch deutsche Beamte:

Kurnaz: Beim ersten Verhör 2002 seien drei deutsche Beamte erschienen. Zwei seien wohl vom BND, einer vom Verfassungsschutz gewesen. Einer dieser drei sei dann noch einmal 2004 gekommen, und zwar allein. Beim ersten Mal hätten ihm die beiden anderen die Fragen gestellt, der dritte, der 2004 wiedergekommen sei, habe ihn nur wenig gefragt. 2004 habe dieser Dritte die Fragen gestellt. Er habe ihm (Kurnaz) vor allem Fotos vorgelegt

Es wird erforderlich sein, Murat Kurnaz unverzüglich staats- anwaltschaftlich zu vernehmen, falls das bisher noch nicht geschehen sein sollte. Nur dadurch lassen sich die Beweise sichern. 

Von der Bundesregierung ist keine Aufklärung zu erwarten. Im Gegenteil: Sie wird alles daran setzen, um die Angelegenheit zu verschleiern, nicht nur, was die Mißhandlung/Folter von Kurnaz angeht, sondern vor allem auch, was die grundsätzliche Frage betrifft, welche Aufgaben die Angehörigen des KSK in Kandahar wahrgenommen haben. Bisher sieht es so aus, daß sie unter anderem das Camp bewacht haben, in dem die Gefangenen, vor allem von US-Soldaten, mißhandelt und gefoltert worden sind. 

Das wäre Beihilfe zur Folter, eine Beihilfe, die auf Anordnung des Bundesverteidigungsministeriums geschehen wäre. 

Das Bundesverteidigungsministerium hat anfänglich geleugnet, daß die Bundeswehr Ende 2001 überhaupt schon in Kandahar eingesetzt war. Erst, als der stern dann am 11.Oktober 2006 berichtet hatte:

Hamburg (ots) - Neue Aussagen bestätigen, dass der Bremer Guantánamo-Gefangene Murat Kurnaz bereits in einem Internierungslager in Afghanistan unter den Augen deutscher Soldaten misshandelt wurde.

Ein hochrangiger Offizier des Kommandos Spezialkräfte (KSK) sagte dem Hamburger Magazin stern: "Wir haben schon gesehen, wie die Amerikaner die Gefangenen da im Lager getreten und geschlagen haben. Das war einfach schäbig." Mit seiner Aussage widerlegte der Offizier auch Meldungen, das KSK sei Ende 2001 noch nicht in Afghanistan stationiert gewesen. "Ich war ab dem 10. Dezember 2001 in Kandahar", zitiert ihn der stern in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe.

machte das Bundesverteidigungsministerium einen Rückzieher. Allerdings nach der erprobten Methode, nur das zuzugeben, was sich nach den Veröffentlichungen in den Medien beim besten Willen nicht mehr bestreiten läßt. Es gestand zu, daß das KSK in Kandahar bereits Ende 2001 Kontakt zu Murat Kurnaz hatte. Es habe sich hierbei jedoch nur um einen verbalen, nicht um einen körperlichen Kontakt gehandelt. Mißhandelt hätten die Soldaten Murat Kurnaz nicht.

Spiegel Online berichtet hierüber am 18. Oktober 2006:

Bundeswehrsoldaten bewachten in Afghanistan Gefangene der USA

Ganz konkret wurden die Soldaten bei der Bewachung des Gefangenenlagers der US-Armee in Kandahar eingesetzt, sagte heute Thomas Raabe, Sprecher des Verteidigungsministeriums. Einer dieser Soldaten habe sich daran erinnert, dass er auch Murat Kurnaz dort gesehen hat. Einer der Deutschen hätte ihm zugerufen: "Du warst wohl auf der falschen Seite." 

Wachposten am Außenring des Gefangenen-Camps
Bisher kannte kaum jemand im Parlament im Detail die Missionen der KSK, die in Afghanistan an der Seite der USA eingesetzt wird. Jetzt erfuhren die Mitglieder des Ausschusses erstmals Genaueres: Demnach baten die USA die deutschen Elitesoldaten Anfang Januar 2002, bei der Bewachung der Gefangenen der US-Streitkräfte auszuhelfen. Innerhalb des Lagers hätten die Deutschen den "äußeren Ring" eines Gefangenentrakts bewacht, in dem auch Kurnaz saß. Dabei soll es auch zu dem "verbalen Kontakt" zu dem Deutsch-Türken gekommen sein.

Über das heikle Treffen in Kandahar machten die Männer der KSK ganz nach Vorschrift Meldung. Der Kommandeur der KSK-Truppe in Afghanistan schrieb in einem Tagesbericht in der ersten Januarwoche über die Situation in dem Lager in Kandahar. Er meldete, dass sich in dem Lager ein deutschsprachiger Insasse befindet. Diese Meldung jedoch erreichte die politische Spitze des Ministeriums nicht, so stellt es das heute zumindest dar.

Der Untersuchungsausschuß – er ist gleichzeitig der Verteidigungs- ausschuß, der nichtöffentlich tagt und dessen Erkenntnisse der Geheimhaltung unterliegen – wird nichts zutage fördern, was die Bundesregierung nicht preisgeben will. Es wird am Ende, wie gehabt, alles im Sande verlaufen, wenn die Staatsanwaltschaft nicht unverzüglich ihrer gesetzlichen Pflicht nachkommt, zu ihrer Entschließung darüber, ob die öffentliche Klage zu erheben ist, den Sachverhalt zu erforschen. 

Daß ein parlamentarischer Untersuchungsausschuß tätig ist und möglicherweise auch die Bundeswehr wegen etwaiger Dienstvergehen von Angehörigen des KSK ermittelt, ist kein Grund, von staatsanwalt- schaftlichen Ermittlungen abzusehen oder solche zunächst zurückzustellen. Vielmehr muß, um den Vertuschungsmanövern der deutschen Bundesregierung und der Bundeswehrführung zu begegnen, umgehend ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren eingeleitet und dieses zielgerichtet und mit der gebotenen Eile und Sorgfalt durchgeführt werden.

Der Untersuchungsausschuß ist nicht mit staatsanwaltschaftlichen oder richterlichen Befugnissen ausgestattet. Er betreibt die politische, nicht die strafrechtliche Aufklärung einer Angelegenheit. Die Feststellung eines Dienstvergehens tangiert nicht die strafrechtliche Verantwortlichkeit, wenn Dritte geschädigt worden sind. Auf die Strafvorschriften der §§ 258, 258 a StGB "Strafvereitelung" bzw. "Strafvereitelung im Amt" möchte ich nachdrücklich hinweisen. 

Mit freundlichen Grüßen

( Fiand ) 


